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II. Vorbemerkungen und Lehrziele 

Ziel dieses Kurses ist es, die aus dem Grundlagenstudium bereits vorhandenen 
Kenntnisse aus den Bereichen „Steuern und Bilanzen“ zu erweitern und zu vertiefen. 
Der Kurs baut auf dem Grundlagenstudium auf. Die dort erworbenen Kenntnisse sind 
für das Studium dieses Kurses unbedingt erforderlich. Das gilt insbesondere 
hinsichtlich des Inhalts der Kurse 2 bis 6 des Grundlagenstudiums. 

Nach dem Studium des ersten Kapitels sollten Sie 

– das System der Umsatzbesteuerung verstanden haben, 

– die Inhalte der Begriffe der steuerbaren, der steuerpflichtigen und der steuerfreien 
Umsätze kennen, 

– die Bemessungsgrundlagen und Steuersätze der Umsatzsteuer erlernt sowie 
Kenntnisse des Vorsteuerabzugs haben, 

– wissen, wann die Umsatzsteuer entsteht, wann sie festgesetzt wird und wann sie 
zu entrichten ist, 

– Kenntnisse der buchhalterischen Behandlung der Umsatzsteuer besitzen. 

Nach der Lektüre des zweiten Kapitels sollten Sie 

– die Grundzüge der Ertragsbesteuerung der Unternehmen und der Unternehmer 
bzw. Gesellschafter verstanden haben, 

– die grundlegenden Unterschiede zwischen der Ertragsbesteuerung der Perso-
nenunternehmen einerseits und der Kapitalgesellschaften andererseits kennen, 

– die unterschiedliche Besteuerung der Leistungsvergütungen kennen. 

Nach Durcharbeitung des dritten Kapitels sollten Sie 

– die Rechtsinstitute der Schachtelbeteiligung, der Organschaft und des Ge-
winnabführungsvertrages sowie die mit ihnen verknüpften Steuerfolgen kennen, 

– einfache Vorteilhaftigkeitsüberlegungen zur Herstellung einer Organschaft und 
zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages anstellen können.  

Nach dem Studium des vierten Kapitels sollten  

– Ihnen die Zusammenhänge zwischen der steuerlichen Gewinnermittlung einerseits 
und der handelsbilanziellen Bilanzierung und Bewertung andererseits geläufig 
sein, 

– Sie die Grundzüge der steuerlichen Bilanzierung und die Bewertungsregeln für 
die Erstellung der Steuerbilanz kennen, 

– Ihnen die Besonderheiten der steuerlichen Gewinnermittlung von Personenge-
sellschaften bekannt sein. 
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Nach dem Durcharbeiten des fünften Kapitels sollten  

– Sie die betriebliche Steuerpolitik in den Rahmen der Unternehmenspolitik 
einordnen können und die Struktur der wichtigsten Probleme der betrieblichen 
Steuerpolitik kennen, 

– Ihnen die Ziele und Vorteilskriterien der betrieblichen Steuerpolitik bekannt sein. 

Nach dem Studium des sechsten Kapitels sollten Sie 

– Grundkenntnisse der Ziele der Bilanzpolitik besitzen, 

– einen Überblick über die wichtigsten Aktionsparameter der Bilanzpolitik haben, 

– jahresabschlusspolitische Maßnahmen bei ausgewählten Subzielen beurteilen 
können. 

 
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Zum Verständnis dieses Lehrbriefs ist es 
unerlässlich, dass Sie die Gesetzestexte des Handelsgesetzbuchs, des Umsatz-
steuergesetzes, des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes und 
des Gewerbesteuergesetzes vorliegen haben. Wichtig ist hierbei, dass es sich um 
Gesetzestexte in der aktuell gültigen Fassung handelt. Sie sollten unbedingt jeden 
zitierten Paragraphen im Originaltext nachlesen. Bringen Sie bitte auch zu dem 
Seminar die genannten Gesetzestexte mit. 
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III. Leseprobe 

•  

•  

•  

1 Umsatzsteuer 

. . . 

1.2 Steuerbare Umsätze 

1.2.1 Gemeinsame Voraussetzungen 

Die steuerbaren Umsätze sind in § 1 Abs. 1 UStG definiert. Hierbei handelt es sich 
um  

– Lieferungen und sonstige Leistungen im Inland, 

– die Einfuhr von Gegenständen aus dem Drittlandsgebiet in das Zollgebiet und 

– den innergemeinschaftlichen Erwerb im Inland. 

Alle Tatbestände des § 1 Abs. 1 UStG haben grundsätzlich folgende Voraussetzungen 
gemeinsam: 

1. Der Umsatz muss von einem Unternehmer ausgeführt werden, 

2. der Umsatz muss die Unternehmenssphäre berühren, 

3. der Umsatz muss im Inland erfolgen. 

Unternehmer ist nach § 2 Abs. 1 UStG jeder, der eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit selbständig ausübt. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit 
zur Erzielung von Einnahmen. Selbständig ist eine Tätigkeit dann, wenn sie auf 
eigene Rechnung und Verantwortung, d. h. auf eigenes Risiko, vorgenommen wird. 
Die Unternehmereigenschaft ist an keine bestimmte Rechtsform geknüpft. Als Unter-
nehmer i. S. d. UStG kommen vor allem in Betracht: 

– Natürliche Personen (Gewerbetreibende, Freiberufler, Mietshausbesitzer), 

– Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & CoKG), 

– Kapitalgesellschaften (GmbH, AG). 

Im Gegensatz zum Einkommen- kennt das Umsatzsteuerrecht keine Zusammen-
veranlagung von Ehegatten. Hat z. B. der Ehemann eine Metzgerei, die Ehefrau eine 
andere Metzgerei, so handelt es sich um zwei verschiedene Unternehmen. 

Steuerbar können Umsätze nach § 1 Abs. 1 UStG nur dann sein, wenn sie im Rahmen 
eines Unternehmens ausgeführt werden. Das Unternehmen umfaßt nach  
§ 2 Abs. 1 UStG die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unter-
nehmers. Es umfaßt hingegen nicht die private Sphäre. 

Steuerbare 

Umsätze 

Unternehmer 

Unternehmen 
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Beispiel 

 

Rechtsanwalt R veräußert eine von seinem Onkel ererbte Violine. R ist infolge seiner 

Tätigkeit als Rechtsanwalt Unternehmer. Die Veräußerung der Violine fällt nicht in seine 

unternehmerische, vielmehr in seine private Sphäre. Die Veräußerung ist nicht steuerbar. 

Umsätze sind nach § 1 Abs. 1 UStG nur dann steuerbar, wenn sie im Inland erfolgen. 
Das Inland ist nach § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG weitgehend deckungsgleich mit dem Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland. Das Gebiet, das nicht Inland ist, wird in § 1 
Abs. 2 Satz 2 UStG als Ausland bezeichnet.  

. . . 

 

4.5 Übungsaufgaben 3 bis 8 

. . . 

Aufgabe 8 

A, B und C sind die Gesellschafter einer KG. Die KG erzielt im Jahr 1 einen Gewinn 
von 100 T€. Den Gewinn haben folgende Aufwendungen gemindert: 

a) Gehaltszahlungen an den Geschäftsführer A in Höhe von 300 T€, 

b) Zinsen an B in Höhe von 50 T€ für dessen der KG gewährtes Darlehen von 500 
T€, 

c) Pachtzinsen an C für die Zurverfügungstellung eines Grundstücks 70 T€. Das 
Grundstück dient dem Betrieb der KG zu 100 %. 

Die Gewinnverteilung lt. Gesellschaftsvertrag beträgt nach Abzug der sich aus a) bis 
c) ergebenden Gehalts-, Zins- und Pachtaufwendungen 40 : 30 : 30. Beurteilen Sie 
den Sachverhalt unter steuerlichen Gesichtspunkten.  

. . . 

 

Inland 

Ausland 
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5 Grundfragen der betrieblichen Steuerpolitik 

5.1 Steuerpolitik im Rahmen der Unternehmenspolitik 

5.1.1 Betriebliche Steuerpolitik, steuerliche Aktionsparameter 

Die betriebliche Steuerpolitik (nachfolgend meist nur „Steuerpolitik“ genannt) ist 
Teil der allgemeinen Unternehmenspolitik. Sie ist zugleich der Kernbereich des 
universitären Faches „Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“, das mittlerweile an fast 
allen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten bzw. Fachbereichen gelehrt wird. Die 
betriebliche Steuerpolitik kann als die zielgerichtete, d. h. planmäßige Ausnutzung 

steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten verstanden werden. Anstelle des Begriffs der 
betrieblichen Steuerpolitik wird deshalb häufig auch der der betrieblichen 
Steuerplanung (nachfolgend meist nur „Steuerplanung“ genannt) verwendet. 

Die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten (steuerliche Aktionsparameter) lassen 
sich in drei Gruppen gliedern, und zwar in 

1. steuerliche Wahlrechte, 

2. steuerliche Ermessensspielräume und 

3. steuerlich orientierte Sachverhaltsgestaltungen. 

Ermessensspielräume sind Wahlmöglichkeiten, die nicht ausdrücklich gesetzlich 
vorgesehen sind, sich aber faktisch ergeben. Sie können auf unbestimmten 
Rechtsbegriffen, aber auch auf einer ungeklärten Rechtslage beruhen. Von Ermes-
sensspielräumen soll hier nur dann gesprochen werden, wenn der Rahmen des 
rechtlich Vertretbaren nicht gesprengt wird. Ein bewußter Verstoß gegen eine 
Rechtsnorm hingegen soll als illegale Praktik bezeichnet werden. Illegale Praktiken 
werden grundsätzlich nicht behandelt. 

Steuerlich orientierte Sachverhaltsgestaltungen können sowohl alle betrieblichen 
Aufbauelemente als auch die betrieblichen Funktionen betreffen. So hat die 
Besteuerung häufig Einfluss auf die Wahl der Rechtsform (Aufbauelement) oder auch 
auf die Art der Finanzierung (Funktion). 

. . . 

Betriebliche 

Steuerpolitik, 

betriebliche 

Steuerpla-

nung 

Steuerliche 

Wahlrechte 
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6 Bilanzpolitik 

. . . 

6.2 Ziele der Jahresabschlusspolitik 

6.2.1 Zielarten und Zielebenen 

Die mit der Bilanzpolitik verfolgten Ziele sind i. d. R. nicht Selbstzweck, sondern 
lediglich Mittel bei der Verfolgung übergeordneter unternehmenspolitischer Ziele. 
Die bilanzpolitischen Ziele sind somit Subziele, d. h. abgeleitete Ziele der Unter-
nehmenspolitik. 

Unternehmenspolitische Ziele unterschiedlicher Art gibt es auf verschiedenen 
Zielebenen. Als Ziele auf einer oberen Zielebene können z. B. genannt werden: 

− Erhaltung oder Steigerung der Ertragskraft des Unternehmens, 

− Erhaltung oder Mehrung der Unternehmenssubstanz, 

− Erhaltung oder Steigerung des Marktanteils, 

− Erhaltung oder Steigerung der Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten, 

− Steuerung, i. d. R. Senkung der ertragsabhängigen Auszahlungen. 

Es ist offensichtlich, dass mit bilanzpolitischen Maßnahmen zwar einige, keinesfalls 
aber alle unternehmenspolitischen Ziele verfolgt werden können. Von den soeben 
beispielhaft benannten Zielen auf einer oberen Zielebene kommen in diesem 
Zusammenhang 

− die Erhaltung oder Steigerung der Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und 

− die Steuerung, i. d. R. Senkung der ertragsabhängigen Auszahlungen 

in Betracht. So kann z. B. versucht werden, durch eine möglichst niedrige Bewertung 
in der Steuerbilanz zum 31.12.01 die Steuerzahlungen für das Jahr 01 möglichst 
niedrig zu halten. Die Ziele einer Beeinflussung der Kapitalbeschaffungs-
möglichkeiten und einer Beeinflussung der ertragsabhängigen Auszahlungen werden 
häufig unter dem Begriff der finanzpolitischen Ziele zusammengefasst. 

Neben finanzpolitischen können mit Hilfe bilanzpolitischer Maßnahmen auch 
bestimmte informationspolitische Ziele verfolgt werden. Sie lassen sich unterscheiden 

− in das Ziel, Informationen möglichst zu vermeiden (Ziel der Informationsver-

meidung), und 

− in das Ziel, Informationen in einer bestimmten Weise zu gestalten (Ziel der 

Informationsgestaltung). 

. . . 

Subziele 

Unterneh-

menspoliti-

sche Ziele 

Finanz-

politische 

Ziele 

Informations-

politische 

Ziele 


